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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme aus der Öffentlichkeit vom 07.05.2021 

bezüglich der 12. Änderung des Bebauungsplanes „Nord-West“ im Ortsteil Darfeld 

  

Anlage II zur SV X/190 

 
Zu Ziffer 1:  
Zunächst ist festzustellen, dass es sich bei der vorliegenden Planung nicht um die Aufweitung 
eines Baugebietes handelt. Vielmehr liegt für das Plangebiet der 12. Änderung des 
Bebauungsplanes ein rechtswirksamer Plan vor, der lediglich aufgrund fehlender Bereitschaft 
der Eigentümer bisher nicht umgesetzt wurde. Nachdem diese nun besteht, wurde das 
Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes eingeleitet, um einzelne Teilaspekte der 
Planung an heutige rechtliche Anforderungen bzw. die heutige Nachfragesituation 
anzupassen. Eine Vergrößerung der festgesetzten Bauflächen erfolgt lediglich in geringem 
Umfang im westlichen Teilbereich, unmittelbar angrenzend an den Sandbach.  
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zu Ziffer 2 a:  
Die Hinweise zu den allgemeinen Zielen der Bauleitplanung gem. § 1 (5) BauGB werden zur 
Kenntnis genommen. Allerdings bleibt offen, inwiefern, diese im Rahmen der vorliegenden 
Planung verletzt sind. Schließlich besteht für den Bereich der 12. Änderung des 
Bebauungsplanes bereits heute ein wirksamer Bebauungsplan. Darüber hinaus ist 
festzustellen, dass die Flächen im Bereich der 12. Änderung durch die Realisierung des 
nördlichen Teils des Bebauungsplanes räumlich bereits dem Siedlungsbereich zuzuordnen 
sind.  
 
Eine Beschlussfassung erübrigt sich. 

 

Zu Ziffer 2 b:  
Die Bedenken hinsichtlich einer im Rahmen der vorliegenden Planung unterlassenen 
Berücksichtigung privater Belange werden zurückgewiesen. Es handelt sich schließlich nicht 
um eine Neuausweisung von Wohnbauflächen, sondern vielmehr um eine geringfügige 
Anpassung eines rechtswirksamen Bebauungsplanes. Die Bebauung der Grundstücke der 
heutigen Einwender erfolgte im Übrigen in Kenntnis des im Jahre 2001 aufgestellten 
Bebauungsplans, zu dem auch die Baugrundstücke der Einwender gehören. Dieser sah 
bereits zum Zeitpunkt der Aufstellung eine Bebauung der zwischen der „Eggeroder Straße“ 
und dem „Burloer Weg“ gelegenen Flächen vor.   
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zu Ziffer 2 aa:  
Soweit auf die Erschließungssituation Bezug genommen wurde, wurde zum vorliegenden 
Bebauungsplan auf Grundlage der Richtlinie zur Anlage von Stadtstraße (RAST 06) eine 
verkehrstechnische Stellungnahme zur Leitungsfähigkeit des Straßennetzes im Plangebiet 
insgesamt erarbeitet.  Die Breite und der Ausbauzustand der Erschließungsstraßen sind 
demnach für die zu erwartete Verkehrsbelastung bei Besiedlung des gesamten Plangebietes 
ausreichend. Im Rahmen der verkehrlichen Stellungnahme wurde auch die Betroffenheit der 
am „Burloer Weg“ gelegenen Grundstücke betrachtet. Auch hierzu wurde festgestellt, dass der 
„Burloer Weg“ für die geringe zusätzliche Verkehrsbelastung (ca. 17 Baugrundstücke) 
ausreichend dimensioniert ist. Die Aussage, das Plangebiet weise eine mangelhafte 
Erschließungssituation auf, ist daher zurückzuweisen.  
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 



Zu Ziffer 2 bb:  
Die Aussage, es liege eine Abkehr von der bisherigen Plankonzeption vor, ist nicht zutreffend. 
Bereits bisher sieht der Bebauungsplan für das gesamte Plangebiet des Bebauungsplanes 
Darfeld Nord-West eine Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern mit einer Begrenzung auf 
maximal zwei Wohneinheiten in zweigeschossiger Bauweise vor.  
 
Die Behauptung, durch die nunmehr festgesetzte zulässige Traufhöhe von 6,50 m und 
Firsthöhe von 10,50 m würden städtebauliche Spannungen auslösen, wird zurückgewiesen.  
 
Mit der Änderung der Traufhöhe und geringfügige Erhöhung der Firsthöhen trägt die 
Gemeinde im Rahmen der 12. Änderung des Bebauungsplanes dem Ziel einer optimierten 
Grundstücksausnutzung auch im Hinblick auf den sparsamen Umgang mit Grund und Boden 
Rechnung.  
 
Gleichwohl bleiben mit der bestehenden Festsetzung einer maximal zweigeschossigen 
Bauweise, der Begrenzung der Grundflächenzahl auf 0,4 und auch der unverändert 
bestehenden Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten wesentliche Parameter, die die Dichte 
eines Baugebietes betreffen, unverändert. Eine erhebliche Beeinträchtigung der nördlich des 
Plangebietes bestehenden Bebauung durch die im Rahmen der 12. Änderung des 
Bebauungsplanes getroffenen Festsetzungen, ist daher nicht erkennbar.  
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zu Ziffer 2 cc:  
Die Aussage, es handele sich bei dem Plangebiet der 12. Änderung des Bebauungsplanes 
um eine Aufweitung eines Plangebietes in den Außenbereich, der mit den Grundsätzen des § 
1 a BauGB nicht in Einklang stehe, wird zurückgewiesen. Wie oben bereits dargestellt, besteht 
für die Flächen der 12. Änderung bereits Planungsrecht. Eine Bebauung der entlang der 
bereits realisierten Erschließungsstraßen („Burloer Weg“, „Straße von Parné“) gelegenen 
Flächen wäre im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplanes jederzeit möglich.  
 
Für die Flächeninanspruchnahme des Bebauungsplanes Darfeld Nord-West insgesamt 
wurden bereits im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes 2001 Ausgleichsflächen 
festgelegt. Von daher ist die mit der Planung verbundene Beeinträchtigung des Naturhaushalts 
seit langem kompensiert.    
 
Die Behauptung, die Flächen besäßen eine besondere Bedeutung für den Artenschutz, wird 
ausweislich der im Rahmen der 12. Änderung des Bebauungsplanes durchgeführten arten-
schutzrechtlichen Prüfung zurückgewiesen.  
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 


